
Stadt Tessin                Eingangsdatum:

Die Bürgermeisterin

Abt. Schulamt

Alter Markt 1

18195 Tessin

Hiermit beantrage ich die Inanspruchnahme eines Platzes in einer Kindertageseinrichtung 

der Stadt Tessin für einen Betreuungszeitraum vom ………………………………………………..

bis zum ....….….......……….………....……………………………... für folgende Betreuungsform:

Erstantrag Krippe Ganztagsbetreuung (bis zu 10 Std. tägl.)

Folgeantrag Kindergarten Teilzeitbetreuung (bis zu 30 Std. wöchentl.)

Halbtagsbetreuung (bis zu 20 Std. wöchentl.)

Hort Ganztagsbetreuung (bis zu 6 Std. tägl.)

Teilzeitbetreuung (bis zu 3 Std. tägl.)

Angaben zum Kind

 Name, Vorname

 geboren am

 Straße

 PLZ, Wohnort

Angaben zu den Personensorgeberechtigten

(Eheähnliche Gemeinschaften sind gem. § 20 SGB XII Personensorgeberechtigten gleichgestellt)

 Name, Vorname

 geboren am

 Familienstand

 Straße

 PLZ, Wohnort

 Telefon/E-Mail

 Staatsbürgerschaft

 erwerbstätig

 Ausbildung usw.

 erwerbssuchend

 Elternzeit (von…bis)

Bemerkungen                  
(z. B. Krankenkasse, 

Erkrankungen usw.)

Antrag auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung der Stadt Tessin

 Vater / Personensorgeberechtigter Mutter / Personensorgeberechtigte

Stand 10.01.2020



Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragsteller/in

Kommen Sie Ihrer Mitteilungspflicht nicht nach, können von Ihnen, ab dem Zeitpunkt der

Veränderung, die Kosten erhoben werden, die für die über den Bedarf hinausgehende Betreuung

nicht öffentlich gestützt werden.

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Bezug auf diese Antragstellung

finden Sie auf der Homepage www.stadt-tessin.de unter "Verwaltung & Politik > Formulare >

Kinderkrippe/Kindergarten/Hort", als Aushang in den Kindereinrichtungen der Stadt Tessin oder

zum Einsehen im Schulamt der Stadt Tessin.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.

Änderungen des auf Seite 1 dargestellten Bedarfes werden von mir umgehend der Stadt Tessin

und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Rostock) schriftlich mitgeteilt.

Jede Veränderung, wie z. B. eine Abmeldung des Kindes aus der Kindertageseinrichtung, die

Änderung der Wohnanschrift des Kindes oder Veränderungen der Betreuungsart oder -dauer

werde ich unverzüglich der Stadt Tessin und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(Landkreis Rostock) schriftlich mitteilen.

Ohne gültige Bedarfsbestätigung zur Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in einer

Kindertagesstätte, kann keine Betreuung Ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung der

Stadt Tessin erfolgen.

Ein Antrag auf die Inanspruchnahme eines bedarfsgerechten Betreuungsplatzes gem. §§ 6 und 7

Kindertagesförderungsgesetz - KiFöG M-V ist beim Landkreis Rostock gesondert zu stellen. Das

Formular finden sie unter www.landkreis-rostock.de/landkreis/formulare/jugendamt/. Bei Erhalt der

Berechtigung (Bedarfsbestätigung) ist diese unmittelbar der Stadt Tessin vorzulegen.
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